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Rechtsbeziehungen bei produktiver Arbeit der Schüler 
im Betrieb im Rahmen des polytechnischen Unterrichts
Dt. LUTZ BODEN und Prof. Dr. sc. KLAUS GLÄSS,
Sektion Rechtswissenschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig

Schon seit Jahren existieren rechtliche Regelungen über die 
produktive Arbeit der Schüler im Rahmen des polytechnischen 
Unterrichts für die Klassen 7 bis 10. Obwohl sich diese Rege
lungen im wesentlichen bewährt haben, treten doch bei der 
Rechtsanwendung hin und wieder Probleme auf.1 Das gilt 
insbesondere für Entscheidungen über Schadenersatzan
sprüche der Betriebe oder der Schüler, die aus Rechtspflicht
verletzungen im Zusammenhang mit der produktiven Arbeit 
entstehen.

Produktive Arbeit im Betrieb —
Bildungs-, Erziehungs- und Produktionsprozeß

Das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
— Bildungsgesetz — vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 6 S. 83) 
orientiert in § 4 auf die Verbindung von Bildung und Erzie
hung mit produktiver Arbeit und nennt in § 16 Abs. 2 für die 
Klassen 7 bis 10 die Grundsätze des polytechnischen Unter
richts, darunter die „selbständige, verantwortliche Ausfüh
rung von Produktionsaufgaben“. Von allen Formen des poly
technischen Unterrichts wird die produktive Arbeit im Be
trieb den Forderungen an polytechnische Bildung und Erzie
hung am wirkungsvollsten gerecht. Der Arbeite- und Produk
tionsprozeß ist insoweit zugleich Bestandteil des einheitlichen 
Bildungs- und Erziehungsprozesses.

Aus der Regelung des Rechts auf Bildung und der Schul
pflicht im allgemeinen (Art. 25 der Verfassung, § 8 Bildungs
gesetz) sowie der Rechte und Pflichten jedes Schülers 
gegenüber der Schule- im besonderen (§ 30 der Schulordnung 
vom 29. November 1979 [GBl. I Nr. 44 S. 433]) erwächst auch 
die konkrete Pflicht des Schülers, an der produktiven Arbeit 
im Rahmen des polytechnischen Unterrichts in einem be
stimmten Betrieb teilzunehmen. Dazu bedarf es folglich neben 
den Regelungen über die Schulpflicht und die Schulordnung 
keiner ähnlichen Regelung für das Verhältnis des Schülers 
zum Betrieb. Wegen der Besonderheiten des polytechnischen 
Unterrichts im Betrieb sind lediglich einige Konkretisierun
gen der Schülerpflichten und die Festlegung entsprechender 
Rechte und Pflichten für Betrieb, Schule und betreuende 
Werktätige erforderlich.1 2 3

Derjenige Teil des Bildungs- und Erziehungsprozesses, der 
als produktive Arbeit im Betrieb verwirklicht wird, bleibt 
stets Bestandteil des betrieblichen Reproduktionsprozesses; er 
muß sich in diesen Prozeß nahtlos einfügen, um pädagogisch 
und ökonomisch effektiv zu sein. Daraus ergibt sich die juri
stische Konsequenz, daß der Betrieb die produktive Arbeit 
auf der Grundlage zentraler Rechtsvorschriften und der Wei
sungen seiner übergeordneten staatlichen bzw. wirtschafts
leitenden Organe unter Mitwirkung der Schule (z. B. in Form 
polytechnischer Beiräte) in eigener .Verantwortung gestaltet.2 
Der Betrieb ist in bezug auf die produktive Arbeit der Schüler 
weder der Schule funktionell unterstellt noch an Weisungen 
der Schule gebunden. Seine durch Rechtsvorschriften begrün
dete Verantwortung für den polytechnischen Unterricht be
steht allgemein gegenüber dem sozialistischen Staat. Daraus 
erwachsen ihm Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit 
gegenüber dem übergeordneten bzw. ausdrücklich ermächtig
ten staatlichen Organ, nicht aber gegenüber der Schule. Selbst
verständlich haben Schule und Betrieb u. a. bei der Sicherung 
einer hohen Qualität des polytechnischen Unterrichts der 
Schüler zusammenzuarbeiten (§ 33 der Schulordnung).

Rechtsbeziehungen zwischen Betrieb und Schule

Die konkrete Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule 
entsteht dadurch, daß der Rat des Kreises (Kreisschulrat) die 
Verantwortung eines bestimmten Betriebes für den polytech

nischen Unterricht der Schüler einer bestimmten Schule fest
legt. Diese Zusammenarbeit festigt sich bei der Durchfüh
rung des polytechnischen Unterrichts entsprechend den 
grundsätzlichen Regelungen der Schulordnung und den kon
kreten Vorschriften für den polytechnischen Unterricht, ggf. 
auch durch weitere Einzelentscheidungen staatlicher Organe 
und durch vertragliche Vereinbarungen zwischen Schule und 
Betrieb (Pflicht des Betriebes, die Arbeit gemäß Lehrplan 
festzulegen, eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen bereit
zustellen und auszustatten, den Gesundheits- und Arbeits
schutz sowie den Brandschutz zu gewährleisten usw.).4

Die Rechtsvorschriften, die die Einbeziehung des Betriebes 
in die schulische Ausbildung und die Einordnung einiger 
Phasen des Erziehungs- und Bildungsprozesses in den betrieb
lichen Produktionsprozeß regeln, sind sowohl Bestandteil 
solcher gesetzlichen Bestimmungen, die den betrieblichen Re
produktionsprozeß regeln, als auch solcher, die den schulischen 
Bildungsprozeß im allgemeinen gestalten. Dazu zählen insbe
sondere das Arbeitsgesetzbuch (für die Beziehungen zwischen 
Betrieb und denjenigen Werktätigen, die die Schüler be
treuen), die Schulordnung, die Regelungen über die Versiche
rung der Schulen und der Schüler und das Staatshaftungsge
setz (für die Beziehungen zwischen der Schule und den Rä
ten der Kreise, der Staatlichen Versicherung und den Schü
lern). Dies zwingt dazu und ermöglicht zugleich, für den 
polytechnischen Unterricht im Betrieb nicht speziell geregelte 
Rechte und Pflichten des Betriebes, seiner Werktätigen, staat
licher Organe, der Schulen und der Schüler aus diesen allge
meinen Bestimmungen heraus zu klären und das bestehende 
Regelungsgefüge in allen seinen Bestandteilen auszunutzen. 
Daraus ergeben sich folgende allgemeinen Schlußfolgerun
gen:

1. Die am polytechnischen Unterricht im Betrieb teilneh
menden Schüler verwirklichen grundsätzlich diejenigen 
Rechte und Pflichten, die ihnen aus den allgemeinen Rege
lungen über die Schulpflicht und die Schulordnung erwachsen. 
Bestandteil dieser Regelungen sind das Recht und die Pflicht, 
am polytechnischen Unterricht teilzunehmen. Die dabei zu 
berücksichtigenden Besonderheiten sind speziell geregelt wor
den. Alle darüber hinaus in diesem Zusammenhang auftre- 
tenden rechtlich bedeutsamen Probleme — auch solche, bei

1 Vgl.: Gesetzliche Bestimmungen für den polytechnischen Unter
richt der Klassen 7 bis 12, 2. Auf!., Berlin 1981 (Kapitel 1, 2 und 4).

Zu bestehenden unterschiedlichen Auffassungen vgl. S. Rühle 
Rechte und Pflichten von schule, Betrieb und Schüler bei der 
Durchführung des polytechnischen Unterrichtes in der DDR, Dis
sertation, Leipzig 1983.

2 Das schließt nicht aus, daß auf die Beziehungen zwischen Betrieb 
und SChüler außerhalb oder bei Gelegenheit der produktiven Ar
beit ggf. auch arbeitsrechtliche Regelungen (z. B. bei der freiwilli
gen produktiven Arbeit der SChüler während der Ferien) oder 
zivilrechtliche Bestimmungen (z. B. beim Kauf von Erzeugnissen 
oder Materialien im Betrieb) anzuwenden sind.

3 Vgl. z. B. § 34 der KombinatsVO und § 2 der АО über den Gesund
heits- und Arbeitsschutz sowie Brandschutz im polytechnischen 
Unterricht der Klassen 7 bis 12 und in Arbeitsgemeinschaften mit 
praktisch-produktivem und naturwissenschaftlich-technischem Cha
rakter vom 2. September 1975 (GBl. I Nr. 40 S. 677).

4 vgl. § 43 Abs. 3 GöV und den Teil Planung des Bildungswesens der 
АО über die Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 
1981 bis 1985 vom 28. November 1979 (GBl.-Sdr. Nr. 1020), in dem es 
heißt: „Die Planung der Leistungen und der Kapazitäten sowie der 
materiellen und finanziellen Fonds zur Durchführung des poly
technischen Unterrichts hat auf der Grundlage der geltenden 
Rechtsvorschriften durch die Räte der Kreise sowie durch die Kom
binate, Betriebe, Einrichtungen und Genossenschaften zu erfolgen. 
Die Räte der Kreise haben in Vorbereitung der Ausarbeitung des 
Planentwurfs zum Jahresvolkswirtschaftsplan den Kombinaten, 
Betrieben und Einrichtungen und Genossenschaften die Schüler
zahlen nach Schuljahren im einjährigen Vorlauf zu übergeben. Die 
Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und Genossenschaften haben 
auf dieser Grundlage die Leistungen für den polytechnischen Un
terricht, die zu ihrer Sicherung erforderlichen Kapazitäten (Arbeits
plätze in Schülerwerkstätten und Betriebsabteilungen, Fachunter
richtsräume für die Fächer „Einführung in die sozialistische Pro
duktion“ und „Technisches Zeichnen“), materiellen und finan
ziellen Fonds vor Einreichung der Planentwürfe an das übergeord
nete Organ mit den Räten der Kreise abzustimmen.“


